
Bekanntmachung der Offenlage des Entwurfs des Integrierten Gemeindeentwicklungs
konzeptes (INSEK) der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Zusam
menarbeit mit dem dafür beauftragten Planungsbüro das Integrierte Gemeindeentwicklungs
konzept (INSEK) „Blankenfelde-Mahlow 2035“ erarbeitet. Nachdem im Januar 2021 nochmals 
ein Online-Dialog mit der Bevölkerung sowie ein dritter Workshop mit der Gemeindevertretung 
durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet und in den INSEK-Bericht eingearbeitet wurden, 
liegt der Entwurf des INSEK nun vor. In ihrer Sitzung am 29.04.2021 hat die Gemeindevertre
tung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow beschlossen, den Entwurf des INSEK öffentlich aus
zulegen und die Behörden und Träger öffentlicher Belange zu beteiligen (Beschluss-Nr. 
17/5/2021).

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum INSEK findet durch Auslegung des Entwurfes des INSEK- 
Endberichtes in der Gemeindeverwaltung statt.

Der Entwurf liegt in der Zeit vom 12.05.2021 bis 11.06.2021

im Gemeindeplanungsamt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, Ibsenstraße 71, 15831 Blan
kenfelde-Mahlow während der nachfolgend angegebenen Dienstzeiten aus:

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

8:00- 14:00 Uhr 
8:00- 19:00 Uhr 
8:00-14:00 Uhr 
8:00-19:00 Uhr 
8:00- 14:00 Uhr

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Verwaltung für den allgemeinen Besucherverkehr der
zeit geschlossen. Für die Beteiligung der Öffentlichkeit ist die Einsichtnahme der Auslegungs
unterlagen im Foyer des Gemeindeplanungsamtes der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow je
doch möglich.

Der INSEK-Entwurf ist im o.g. Zeitraum auch auf der Homepage der Gemeinde unter Planen 
& Bauen > Gemeindeplanung > städtebauliche Planung > INSEK sowie über die INSEK- 
Homepage www.blankenfelde-mahlow-2035.de abrufbar.

Jedermann ist berechtigt, während der Auslegungsfrist Anregungen, Bedenken und Stellung
nahmen zum vorliegenden INSEK-Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen.

Über den Umgang mit den vorgebrachten Sachverhalten ist durch die Gemeindevertretung zu 
entscheiden, bevor der INSEK-Prozess mit einem selbstbindenden Beschluss des Endberich
tes von der Gemeindevertretung zum Abschluss gebracht wird.

Blankenfelde-Mahlow, den 04.05.2021
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Michael Schwuchow 
Bürgermeister

http://www.blankenfelde-mahlow-2035.de

